
 

 

10.08.2020 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, Ihre Kinder am Mittwoch, 12.08.2020, wieder gesund und munter in der Schule 
begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie trotz der außergewöhnlichen Situation in diesem Jahr die 
Ferien genießen konnten. Achtsam und sorgsam starten wir mit einem angepassten Schulbetrieb nach 
regulärem Stundenplan ins neue Schuljahr. Die notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie setzen wir weiterhin verlässlich um. Die Zeit vor den 
Sommerferien hat gezeigt, dass ein solch verantwortungsvoller Schul- und Unterrichtsbetrieb in der 
Präsenzform an unserem Grundschulverbund gut möglich ist. 
 
 
Hier nun die wichtigsten Informationen für den Schulstart: 

• An den ersten drei Schultagen findet wie in jedem Jahr für alle Klassen Unterricht von der ersten 
bis zur vierten Stunde statt (Schulschluss Schnathorst: 11.30h/ Ahlsen: 11.25h). 

• Ab Mo, 17.08.2020, gilt der neue Stundenplan, welcher bereits bei EduPage veröffentlicht wurde. 
Die Lehrkräfte werden den Plan am ersten Schultag auch noch einmal ausgeben, damit alle 
Abkürzungen verständlicher werden.  

• Am Donnerstag, 13.08.2020, heißen wir unsere Erstklässler an beiden Standorten herzlich 
willkommen. Ebenfalls ab Donnerstag können die Kinder ihren Schulplaner für 3 € bei ihrer 
Klassenlehrerin erwerben. Unser herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle unseren beiden 
Fördervereinen, die sich auch in diesem Jahr wieder an den Kosten beteiligen ☺. 

 
 

Im Zusammenhang mit Corona gelten folgende Schutzmaßnahmen (vgl. Schulmail v. 03.08.2020 ): 
• Auf dem kompletten Schulgelände und im Schulgebäude muss eine Mund-Nasen-Bedeckung (hier 

kurz: Maske) getragen werden. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine entsprechende Maske sowie eine 
Ersatzmaske mit. Wir empfehlen Masken, die an den Ohren befestigt werden. Masken, deren 
Bändchen hinter dem Kopf zusammengebunden werden, stellen auf den Klettergerüsten ein 
zusätzliches Risiko dar, so dass wir Kindern mit solchen Masken das Klettern in den Pausen nicht 
erlauben können. Visiere sind nicht zugelassen. Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur in 
medizinisch begründeten Ausnahmefällen nach Vorlage eines ärztlichen Attests möglich. 

• Im Unterricht gibt es wie auch vor den Ferien feste Sitzplätze. Dort werden die Masken abgesetzt. 
Die Lehrkräfte wahren den notwendigen Sicherheitsabstand. Sollte dieser, z.B. aufgrund 
notwendiger zusätzlicher Erklärungen, einmal nicht eingehalten werden können, setzen die 
Lehrkräfte ihre Maske wieder auf. In der Pause ist die Maske zu tragen. 

• Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien draußen stattfinden. Während des Sportunterrichts 
tragen die Kinder keine Masken, auf Kontaktsportarten wird verzichtet. Der Schwimmunterricht findet 
statt, sobald wir die Freigabe für das Lehrschwimmbecken erhalten haben. Darüber werden Sie dann 
umgehend über die Klassenlehrkräfte informiert. Bis dahin findet in den Schwimmstunden regulärer 
Sportunterricht statt. 

• Die AGs finden klassenbezogen statt. Einen entsprechenden Anmeldezettel für die betroffenen 
Klassen erhalten die Kinder über ihre Klassenlehrerinnen. 

• Grundsätzlich achten die Lehrkräfte sehr genau darauf, unseren Kindern genügend maskenfreie Zeit 
einzuräumen. Angesichts der aktuell hohen Temperaturen bitten wir Sie, Ihren Kindern ausreichend 
Trinken (möglichst ungesüßt) mitzugeben. Außerdem werden wir die Bedingungen für „Hitzefrei“ 
sehr genau im Blick behalten, so dass wir die körperlichen Belastungen minimieren können. 

https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnahme-eines-angepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn


 

 

• OGS und Betreuungsgruppen nehmen ihren Betrieb für angemeldete Kinder ab erstem Schultag 
wieder regulär auf. Die Kinder werden hierbei klassenübergreifend in feste Gruppen eingeteilt und in 
festen Räumen (OGS-Räume, Klassenräume, Räume der Randstundenbetreuung) betreut. Dabei 
wechseln die Räume tageweise, damit alle Kinder innerhalb der Woche auch in den Genuss der 
Betreuungsräume kommen. In den so zugewiesenen Räumen gilt im OGS- und 
Randstundenbetreuungsbetrieb keine Maskenpflicht. Die Mittagsverpflegung der OGS wird unter 
Einhaltung spezieller Hygienemaßnahmen wieder regulär aufgenommen. Während der 
Randstundenbetreuung kann es aktuell keine Verpflegungsangebote geben. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind, wenn es in die Randstundenbetreuung geht, daher auf jeden Fall ausreichend Verpflegung mit. 
In Schnathorst startet die Frühbetreuung auch ab erstem Schultag unter den geschilderten 
Bedingungen regulär ab 7.00h. 

• In den Schulbussen herrscht wie gewohnt ebenfalls Maskenpflicht.  

• Kinder mit relevanten Vorerkrankungen („Risikogruppenzugehörigkeit“) können wie gehabt unter 
bestimmten Bedingungen nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung von der Teilnahmepflicht am 
Präsenzunterricht befreit werden. Die Schulpflicht ist dann in vollem Umfang durch verpflichtenden 
Distanzunterricht über unsere Lernplattform zu erfüllen. Sollte dies für Ihr Kind zutreffen, setzen Sie 
sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. 

• Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Zur Abholung Ihrer Kinder aus OGS- oder 
Randstundenbetreuung machen Sie sich bitte an den Türen durch Klopfen bemerkbar oder 
vereinbaren Sie Abholzeiten mit den entsprechenden MitarbeiterInnen. Auf dem Schulgelände 
herrscht auch für Sie als Eltern zwingend Maskenpflicht und Abstandsregelung. Bitte verabschieden 
Sie sich auf dem Schulhof zügig von Ihrem Kind, um das Personenaufkommen gering zu halten. 

 
 
 

Zum Umgang mit eventuell auftretenden Krankheitssymptomen: 

• Grundsätzlich sollten Sie Ihr Kind, wie im regulären Schulbetrieb auch, nur gesund zur Schule 
schicken. Kinder mit Verdacht auf eine COVID-19-Infektion oder Kinder, die sich in einer 
angeordneten Quarantänemaßnahme befinden, dürfen am Präsenzunterricht nicht teilnehmen. 

• Schülerinnen und Schüler, die COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener Husten, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig und dürfen am 
Präsenzunterricht nicht teilnehmen. Eine diagnostische Abklärung ist in diesem Fall vorzunehmen. 
Treten diese Symptome im Schulalltag auf, ist Ihr Kind von Ihnen unverzüglich abzuholen und die 
ärztliche Abklärung von Ihnen einzuleiten. 

• Jeglichen Verdacht auf eine COVID-19-Infektion melden Sie uns bitte umgehend. Gleiches gilt 
selbstverständlich auch für eine bestätigte COVID-19-Infektion.  

• Sollte Ihr Kind Symptome eines Schnupfens aufweisen, behalten Sie es bitte zur Beobachtung 24 
Std. zu Hause. Kommen keine weiteren Symptome hinzu, kann Ihr Kind wieder regulär am 
Präsenzunterricht teilnehmen. Bei Hinzukommen weiterer Symptome wie oben beschrieben, lassen 
Sie diese ärztlich abklären. 

• In jedem Fall melden Sie uns bitte die oben beschriebenen Fälle umgehend (per Mail oder Telefon, 
ggf. als Nachricht auf dem Anrufbeantworter), da wir dann Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 
halten müssen, um die weitere Vorgehensweise für unseren Schulbetrieb abzuklären. 

 
 



 

 

 

Distanzunterricht - Lernen auf Distanz - Homeschooling 

• Kinder, die am Präsenzunterricht nicht teilnehmen können, erhalten Distanzunterricht. Gleiches gilt 
für den Fall etwaiger Schulschließungen, ganz oder teilweise, die durch das Gesundheitsamt 
veranlasst werden.  

• Der Distanzunterricht ist, wenn er stattfindet, in allen Fächern verpflichtend. Die Leistungsbewertung 
bezieht sich ausdrücklich auch auf die im Distanzlernen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. 

• Distanzlernen findet bei uns ausschließlich digital über die schuleigene Lernplattform bei EduPage 

statt. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

• Auch die Kommunikation mit Ihnen als Eltern wird ab diesem Schuljahr geschützt über unsere 
Lernplattform bei EduPage stattfinden. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf dem ersten 
Elternabend von den Klassenlehrerinnen. 

• Kinder, für die wir auf unserer Lernplattform noch kein Benutzerkonto eingerichtet haben, erhalten in 
den ersten Schultagen ein entsprechendes Anmeldeformular von ihrer Klassenlehrerin. 

• Für Kinder, die zu Hause keinen Zugang zu einem digitalen Endgerät für das Distanzlernen haben, 
hat das Land NRW zusätzliche Fördergelder zur Anschaffung von Leihgeräten bereitgestellt. Die 
Beantragung solcher Geräte haben wir bereits in die Wege geleitet. Bis zur Lieferung vergehen 
sicherlich noch einige Wochen, da Vergaberichtlinien einzuhalten sind und auch Lieferzeiten mit 
einkalkuliert werden müssen. In jedem Fall folgt zeitnah eine schulinterne Bedarfsabfrage, damit wir 
handlungsfähig sind und die mögliche Vergabe vorab strukturieren können. In jedem Fall werden die 
Geräte ausschließlich zur Nutzung der Lernplattform ausgelegt sein. Nähere Informationen folgen 
mit der Abfrage. 

 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern auch in dieser besonderen Zeit einen schönen Schulstart 
und freuen uns auch in diesem Schuljahr auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Ihnen. Scheuen Sie sich nicht, alle Fragen direkt zu stellen. Die Klassenlehrerinnen sind für Sie 
jederzeit per Mail erreichbar unter ihrer jeweiligen Dienstadresse (nachname@gsv-
amwiehengebirge.de).  
 
 
Herzliche Grüße  
 
 
__________________ 
(K. Clausen, Schulleiterin) 

http://www.gsv-amwiehengebirge.de/index.php/unsere-lernplattform

